
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

21. November 1979 Nr. 6621 

L. 

Um den Fertigausbau der Boningerstrasse (im nördlichen Abschnitt) 

in .der Gemeinde Käp-pel vornehmen zu können, hat das Bau-Departement 

aufgrund von·§'68 des kantonalen Baugesetzes einen Erschliessungs.,.. 

.. plan (Strassen- und Baulinienplan) ausarbeiten lassen. 

Der.Plan ist vom 9., April - 9 .. Mai 1979 beim Kreisbauamt II in 

Olten und ;auf der.Gemelndekanzlei in Kappel aufgelegt worden .. 

Innert der Einsprachefrist gingen fünf Einsprachen ein. 

Einsprecher sind·: 

l. Studer-Harnisch Paul, Restaurant Kreuz, Kappel 

·· 2. Gubler-R,yf Wal ter, Landv-rirt illld Wirt zur Rose, Kappel 

3. COOP Olten, VerwaltU11g, Postfach, Olten 

4.. Grütter-Schenker .German, Neugraben 266, Kappel 

5••. Grütter Hans, Kaufmann, Haftlet 36, vfa..'lgen bei 01 ten, 

im Auftrag der Erbengemeinschaft Johann Grütter, Kappel 

Beamte des Bau-DepartemEmtes führten am 7. Jurd urid 6. September 

,1979 die Einspracheverhandlungen in Kappel durch. 

II, 

Der Regier1J11gsrat stellt fest und zieht in En.Tägüllg: ·· · 

Die Einsprecher sind GrundeigentürrJer in dem durch den Plan berühr

ten Gebiet. Die Einsprachen v-mrden fristgerecht eingereicht, weshalb 

auf sie einzutreten ist. 

26348-100000-1979 
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Einsprache Nr. 1: Studer-Harnisch Paul 
Eigentümer von GB Nr. 420 

Bei den Einspracheverhandlungen wurde folgendes festgehalten: 

- Der bestehende EinmündQngsradius der Boningerstrasse in die 

Mittelgäustrasse (an der Nordostecke des Grundstückes) wird 

nicht abgeändert. Der Auflageplffil wurde entsprechend korrigiert. 

- Die projektierte Gemeindestrasse zwischen den Grundstücken 

GB Nro 420 .und Nro 421 wi~~ der V?llständigkeit halber nur 

ngestrichel t" in aen--·Piäii-(fes· Kantons übernommen. Es ist Sache 

der Gemeinde U:...nd der GrQndeigent·U.mer7;·-·;z-u- gege'Qener Zeit über die 

·--··--........ --"···--No·twendigkei t dieser Erschliessungsstrasse zu entscheiden • .Auf 

jeaen F8ll wird der Kanton diese Ein_mündung im Zusammenhang mit 

dem .Ausbau der Boningerstra'sse nicht· e·rstellen. 

- Der schöne Ziergar-t?en .. an der. Südostecke des Grundstückes wird 

durch den·:st·:rass~en=·':-u...i1.d. Trottoirausbau ziemlich beansprucht o 

Der Kanton wird bei der Neugestaltung dieses Gartens einen 

Gärtner beiziehen und die Art der-·Umgebungsa:t'bt3i·ten· fui t ·dem 

GrQndeigentümer festlegen. 
. . 

- Die Fragen der .Anpassungen und der ~ntschädigungen .bilden jedoch 

nicht Gegenstand der Plangenehillig·w.;g;;·--s·ie sind bei den Landerwerbs-

~erhandlungen zu. r~geln. 

Gestützt hierauf hat Herr Studer seine Einsprache gegen den Plan ai:. .. . 
6A September ~979 zurückgezogen. Dieselbe kffilll als durch Rückzug 

erledigt von der Geschäftskontrolle abgeschrieben werden. 

Einsprache Nr. 2: Gubler-Ryf Walter 
Eigentümer .364 

~". -·-~· ,.., ~--·-··'~~ _ ... ...---··-··-

Herr Gubler erinnert daran, dass er bereits in den Jahren 1958/1959 
Lap.d für die V e iterung der Boningerstrasse abtreten musste. 

Damals sei ih.rn versprochen ~;vorden, dass· in Zukunft kein Land mehr 

benötigt werde tmd das Mätteli an der Nord1vestecke des Grundstückes 
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erha;Lt:en bleibe. Einer 1veiterex1. Landabtretung, auch ivenn sie noch 
A t "'!- ,;_- , • ' , ' 

so, • \1:-nbedeutend ei, könne er nicht zustimmen, weil .die Platzverhäl t-

. n.'isse ~eu.te )3Chon preki::i,r seieno Insbesondere. kritisch sei das Ein

fülien der Futtersilos mit einem Förderband. Nach dem vorgesehenen 

Strasseni:msbau müsste er das Trottoir und sogar teilwe.is.e die Strasse 

belegen. Aus diesen Gründeil sei die Verbreiterung der Strassenanlage 

ganz zu Lasten d_er gegenüberliegenden Grundstücke vorzun.eblnen •. 

Die Kantonsstrasse vTi:rd 7.00 m verbreitert und auf beiden Seiten 

ist je eiil..: Trottoir von 2"00 m Breite geplant" Vom Grundstück des 

Einsp!l?echers wird auf.einer Länge von rund20m lediglich ein Land

streifen von etwa 1.08 m B-reite benötigt • .Auf der gegenüberliegenden 

Seite ist der Eingriff in das Privateigentum grösser. Die verlangte 

Verschiebung nach vlesten ist zudem wegen des Gebäudes ·Nr .. · ·lOO 

(Restaurant Kreuz) nicht möglich. Bei al_lem Verständnis· für die 

Belange des Einsprechers muss am vorliegenden Projekt festgehalten 

1.verden. Das Bau-Departement wird einen Fachmann beiziehen und sich 

bemii.h.en, die Probleme mit.demEinsprecher zu lösen. Vor· allem gel}.t 

es.um das Beschick6::n der Futtersilos und die Umgestaltung oder Neu-, 

anlage des IVIistpJ_atzes. Diese Fragen liTie auch jene der Entschädi

gu;r,~en bil]i;en jedoch nicht Gegenstand: der Plangenehmigung·,'·sondern 

sie sind in die Lander\,rerbsverhandlungen zu verweisen. 

Die Einsprache ist daher abzuweisen, so~<Tei t darauf einiutreten ist. 
'-L-

Einsprache Nr. 3~ COOP Olten 
Eigentümerin von GB Nr* 362 und Nr, 363 

Gegen den Auflageplan l::Jestehen keine technischen Einwendungen. 

Die COQP .will lediglich die Zusicherung haben, dass ihr bei einem 

allf~llig:en Geschäftsneubau eine direkte Ein- und .Ausfahrt· an der 

Kantonsstrasse bevlilligt ''Tird. Eine solche Bewilligung, für die 

der, J:t~giE?ru_ngsrat zuständig ist, kann hier in Erwägung gezogen 
' '.) l - '' > i 

w·er9:E?n.; allerdings erst darm~ w·enn ein konkretes Baugesuch vorliegt 
'\ 1,: ' - ( . 

und die, gesq;czlichen Bestimmungen E?ingehal ten werden~ 
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Pie in der Einsprache aufgeführten Anpassungsarbeiten, insbesondere 

beim Gebäude Nr .• 62 auf GB Nr. 362 7 sovüe die Fragen der Entschädi

gungen sind pei· den Landenrerbsverhandlungen zu regeln. 

Aufgrund dieser $achlage wurde die Einsprache am 7. Juni 1979 
' . ·; .. · ~ . . 

zurüc.kgezogen; sie ist als erledigt abzuschreiben .. 

'Einsprache Nrp 4: Grütter-Schenker German 
Eigentümer 70L GB Nr. 1004 

Nach E:;.~läutermJ.g des .Auflage pro j ektes hat. Herr Griüter seine Ein

sprache &'TI 7 ~ Ju.ni 1979 zu:;.:üc~;:gezogeno Dabei vmrde nao:1.stehendes 

vereinbart: 

Durch den Trottoirausbau wil~d die Zufahrt zur bestehenden Garage 

praktis'ch ·vel:..Ull..möglicht, weshalb nach einer Ersatzlösung gesucht 

werden muss. 

Herr Grütter beabsich+;igt ~ ·am Gebäude Nr. 266 einen· Anbau vorzu

nehmen, was wegen der nouen Baulinie kaum möglich ist. Das Bau

Departement erklärt sich daher bereit, ·eine Unterschreitung des 

Baulinienabstandes zu gegebener Zeit aufgrund eines konkreten 

Baugesuches 1Whli>Tollend zu prüfen.· 

Die Fragen der Entschädigungen und An:passm1gen sind im Landerwerbs

verfahren zu regeln. 

Die Einsprache kann als durch Rückzug erledigt abgeschrieben 

i·rerden. 

Einspr.ache Nro ll Grütter Hans 7 nainens der Erbengemeinschaft 
Grü_tte::- Jo~ann~ Gesamteigentümer von 
GB N:::'o 421 

Die Einsprache 'lvurde am 5, Se~;>tember 1979 zurü.ckgezogen, nachdem 

folgendes festgehal tPr:. ivurde ~ 

Gegen den AuflagepJ.an bestehen grundsätzlich keine technischen 

Einwendungen~ .Auf Vu:"lsch des Einsprechers 1iTird das Trottoir an der 

Südostecke von Gebäude Nr. 107 etwas verschmälert, damit die 

Flügelmauer nicht al>geb~cochen vrerden muss .. 
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Die geplante Gemeindestrasse zwischen GB Nr. -420 und Nr. 421 wird 

im Auflageplan nur "gestrichelt" dargestellt,._Gemeinde und.Grund

eigenttimer werden zu gegebener Zeit über die Notwendigkeit dieser 

Erschliessungsstrasse entscheiden (siehe auch Einsprache Nr. 1);, 

Die Allpassungen und Entschädigungen sind beim Landerwerbsverfahren 

zu regeln. 

Die Einsprache kann als erledigt abgeschrieb:n werden. 

IIL 

Das Planverf~1ren wurde ordnungsgernäss durchgefül1rt. Gegen den 

aufgrundder Einspracheverhandlungen (Einsprachen.Nr. 1 und 5) 

abgeänderten Plan bestehen keine begründeten technis·chen Einwen

dungen; er ist daher zu genehmigen. 

Es wird 

beschlossen: 

1~ Der Erschliessungsplan (Strassen~ und Baulinienplan) über die 

Boningerstrasse in der Gemeinde Kappel wird genehmigt. 

2.; Die Einsprache Nr. 2 wird abge~Ariesen, soweit darauf einzu

treten ist. 

3. Die übrigen vier Einsprachen werden infolge Rückzuges von der 

Geschäftskontrolle abgeschrieben. 

4. Für den Fall, dass mit den Grundeigentümern über den En1erb 

des für den Strassen- und Trottoirausbau erforderlichen Landes 

keine gütliche Einigm1g zustande kommen sollte, ist das 

Expropriationsverfahren einzuleiten. Das Bau-Departement 

vlird mit dem Vollzug beauftragt. 

Der Staatsschreiber: 

Ausfertigungen Seite 6 
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Ausfertigungen,: 

Bau-Departement (3) Fre/fr 

, Rechtsdienst des Bau-Departei:nentes 

Kän:t. Tiefbauamt (5) mit 2 genehmigten Plänen 

Kant Amt für Raumplanung (2) mit 1 genehmigten Plan 

Kreisbauamt II, 4600 Olten, mit 1 genehmigten Plan 

Am1nc:mnamt der Ein~;rohnergemeinde, 4616 Kappel ( 2) mit 1 genehm .. Plan 

Amtsblatt (Publikation der. Genehmigung, Ziff. 1) 
• EINSCHREIBEN an~ 

Studer-Harnisch Paul, Restaurant Kreuz, 4616 Kappel (2) 

Gubler-Ryf Walter, Landw~rt Qnd Wirt zur Rose, 4616 Kappel 

COOP Olten, Venraltung, Postfach, 4600 Olten 

Grütter-Scherucer Germru1, Neugraben 266, 4616 Kappel 

Grütter Hans, Kaufman~~··Hafiiet '36, 4612 Wangen bei Olten (3) 
für sich und die ~Ii teigentümer 


